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Castrop-Rauxel

   Europastadt im Grünen

Ausgabe 11/2020 6. April 2020 

Satzung der Stadt Castrop-Rauxel vom 27.02.2020 

über die Erhebung von Elternbeiträgen für die In-

anspruchnahme der im Stadtgebiet Castrop-Rau-

xel bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder 

und für die Inanspruchnahme der Kindertages-

pfl ege (Elternbeitragssatzung)

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 27.02.2020 
auf Grund der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Ziff er f und 77 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) 
in Verbindung mit § 90 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches (SGB), Achtes 
Buch (VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. 
I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.12.2018 
(BGBl. S. 2696) und § 23 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern – Kinderbildungsgesetz – (KiBiz) vom 
30.10.2007 (GV. NRW. S. 426), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26.02.2019 (GV. NRW. S. 151), folgende Satzung beschlossen:

§1 

Art der Beiträge

(1) Für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder im 
Stadtgebiet Castrop-Rauxel erhebt die Stadt Castrop-Rauxel als örtli-
cher Träger der öff entlichen Jugendhilfeeinen monatlich zu entrich-
tenden, öff entlich-rechtlichen Beitrag zu dem öff entlichen Finanzie-
rungsanteil an den Jahresbetriebskosten. Die Höhe des zu entrichtenden 
Elternbeitrages ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

(2) Diese Satzung ist gleichermaßen gültig für die Inanspruchnahme 
des Angebotes der Förderung des Kindes in Kindertagespfl ege durch 
eine geeignete Tagespfl egeperson, im Haushalt der Tagespfl egeper-
son oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in anderen 
geeigneten Räumen gemäß §§ 22 bis 24 SGB VIII. Die Höhe des zu 
entrichtenden Elternbeitrages ergibt sich aus der Anlage zu dieser 
Satzung.

§2

Beitragspfl ichtiger Personenkreis

Beitragspfl ichtig sind die Eltern, mit denen das Kind zusammenlebt. 
Lebt das Kind überwiegend mit nur einem Elternteil zusammen, so tritt 
dieser an die Stelle der Eltern. Wird bei Vollzeitpfl ege nach § 33 SGB VIII 
den Pfl egeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 des Einkommenssteu-
ergesetzes (EStG) gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Perso-
nen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere Bei-
tragspfl ichtige haften als Gesamtschuldner. 

§3

Beitragszeitraum und Betreuungsart

Beiträge werden für jeden Monat erhoben, für den ein rechtsverbind-
licher Betreuungsvertrag für die im § 1 geregelten Betreuungsformen 

besteht. Die Beitragspfl icht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der 
Betreuungsplatz dem Kind zur Verfügung steht. Die Beitragspfl icht 
wird durch Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung oder Aus-
fallzeiten der Tagespfl egeperson nicht berührt. Sie besteht unabhän-
gig von der tatsächlichen Nutzung des Platzes. Der Elternbeitrag wird 
für die vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden erhoben. Wird ein 
Kind in einer Kindertageseinrichtung und zusätzlich durch eine Tages-
pfl egeperson betreut, sind die jeweils vertraglich vereinbarten Betreu-
ungsstunden aufzuaddieren. Der Elternbeitrag richtet sich dann nach 
den Gesamtbetreuungsstunden. Beitragszeitraum für die Betreuung 
in einer Kindertageseinrichtung ist das Kindergartenjahr (01.08. – 31.07). 

§ 4

Ermittlung der Beitragshöhe

(1) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitrags-
pfl ichtigen schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Ein-
kommensgruppe gemäß der Anlage zu dieser Satzung ihren Eltern-
beiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angabe zur Einkommenshöhe 
oder ohne Vorlage der geforderten Einkommensnachweise ist der 
höchste Elternbeitrag zu zahlen. 

(2) Die Beitragspfl ichtigen sind während des gesamten Betreuungs-
zeitraumes verpfl ichtet, Änderungen in den wirtschaftlichen oder 
persönlichen Verhältnissen, die für die Bemessung des Elternbei-
trages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. Die Stadt Cast-
rop-Rauxel ist 

 - ungeachtet dieser Verpfl ichtung - berechtigt, die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse der Pfl ichtigen regelmäßig zu 
überprüfen. 

§ 5 

Einkommen

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven 
Einkünfte der Eltern und des betreuten Kindes im Sinne des § 2 Abs. 
1 und 2 des EStG und vergleichbare Einkünfte, die im Ausland erzielt 
werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten 
und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satz 1 sind steuerfreie 
Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Le-
bensunterhaltes bestimmten öff entlichen Leistungen für die Eltern 
und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurech-
nen. Das Kindergeld und das Erziehungsgeld nach dem Bundeser-
ziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen. Analog § 10 Ab-
satz 2 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bleibt das 
Elterngeld bis zu einer Höhe von 300,- EUR monatlich je Kind, für 
das Elterngeld gezahlt wird, anrechnungsfrei. Bezieht ein Elternteil 
Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der 
Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den 
Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an 
deren Stelle eine Abfi ndung zu oder ist er in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Ab-
satz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte 
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aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung 
eines Mandats hinzuzurechnen. Für das dritte und jedes weitere 
Kind sind die nach § 32 Abs. 6 EStG zu gewährenden Freibeträge 
von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 

(2) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Jahresein-
kommen. Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahresein-
kommens oder im Rahmen einer zu aktualisierenden Berechnung 
aufgrund von Änderungen in den persönlichen oder wirtschaftli-
chen Verhältnissen sind die prognostizierten Einkünfte für das 
gesamte laufende Jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszuge-
hen ist, dass die Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer 
besteht. Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages erfolgt jeweils zu 
Beginn des Monats, der auf den Eintritt der tatsächlichen Verände-
rung folgt. Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer 
erstmaligen rückwirkenden Beitragsfestsetzung wird das tatsäch-
liche Einkommen im Jahr der Beitragspfl icht zu Grunde gelegt. 
Ergibt sich in diesem Fall eine andere Beitragshöhe, ist diese ab dem 
01.01. des maßgeblichen Kalenderjahres festzusetzen. 

§ 6

Beitragsermäßigung/Beitragsfreiheit

(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die 
nach § 2 an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Tagesein-
richtung für Kinder oder nutzen ein Angebot im Rahmen der Off e-
ne Ganztagsschule oder der Kindertagespfl ege, so entfallen die 
Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne 
die Beitragsbefreiung nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beiträge, 
so ist der höchste Beitrag zu zahlen. 

 Wird ein Kind auf Grund der Regelungen des § 23 Absatz 3 KiBiz 
beitragsbefreit, so werden auch die Geschwisterkinder, die in dem-
selben Zeitraum eine Tageseinrichtung für Kinder, ein Angebot im 
Rahmen der Off ene Ganztagsschule oder der Kindertagespfl ege 
nutzen, beitragsfrei gestellt. 

(2) Soll ein Kind vorzeitig in die Schule aufgenommen werden und 
wird es bis zum 15.11. verbindlich für das nächste Schuljahr in der 
Schule angemeldet, so erfolgt die Beitragsbefreiung ab dem 01. 
Dezember nach der verbindlichen Anmeldung unabhängig davon, 
in welchem Monat diese tatsächlich erfolgt ist. 

 Werden Kinder aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 
35 Abs. 3 Schulgesetz NRW für ein Jahr zurückgestellt, so beträgt 
die Elternbeitragsfreiheit ausnahmsweise zwei Jahre. 

(3) Im Fall des § 2 Satz 3 (Pfl egeeltern im Rahmen des § 33 SGB VIII) ist 
ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der Anlage zu dieser 
Satzung für die zweite Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, das 
nachgewiesene Einkommen ist der ersten Einkommensgruppe 
„Nullgruppe“ zuzuordnen. 

(4) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen werden, wenn 
die Belastungen den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 
90 Absatz 3 SGB VIII). 

(5) Bezieht ein Beitragspfl ichtiger Leistungen nach dem SGB II, SGB XII 
(3. Oder 4. Kapitel), Wohngeld, Kindergeldzuschlag nach dem Bun-
deskindergeldgesetz oder Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), 
so wird von Ihm für die Zeit dieses Leistungsbezuges kein Eltern-
beitrag gefordert.

§ 7

Form der Festsetzung; Auskunfts- und Anzeigepfl ichten

(1) Die Elternbeiträge werden von der Stadt Castrop-Rauxel durch 
Festsetzungsbescheid erhoben. Zu diesem Zweck teilt der Träger 

der Einrichtung / die Tagespfl egeperson der Stadt Castrop-Rauxel 
die Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die Aufnahme- und 
Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben zu 
deren Eltern oder Erziehungsberechtigten unverzüglich mit, je-
doch spätestens bis zum 01.03. eines Jahres. 

(2) Die Elternbeitragspfl ichtigen sind verpfl ichtet, binnen vier Wochen 
nach Zugang der Auff orderung zur Abgabe der schriftlichen Erklä-
rung über ihr Einkommen diese nebst den erforderlichen Nachwei-
sen bei dem örtlichen Träger der öff entlichen Jugendhilfe einzu-
reichen. 

(3) Beiträge, die auf Grund falscher oder unvollständiger Angaben zu 
wenig gezahlt oder zu gering festgesetzt werden, sind zu ersetzen.

§ 8

Fälligkeit, Vollstreckung

(1) Die Elternbeiträge werden jeweils zum 15. Tag des betreff enden 
Monats fällig. 

(2) Für Zwangsmaßnahmen nach dieser Satzung gilt das Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. 

§ 9

Bußgeldvorschriften

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 b des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) handelt, wer 
nach dieser Satzung beitragspfl ichtig ist, aber entgegen § 4 dieser 
Satzung vorsätzlich oder leichtfertig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 5000,- € geahndet werden. 

§ 10

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Elternbeitragssatzung in der Fassung vom 

18.06.2015 außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Elternbeitragssatzung der Stadt Castrop-Rauxel wird 

hiermit öff entlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende Rechts-

folgen hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen diese 

Satzung oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nach Ablauf eines 

Jahres seitens ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 

es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öff entlich bekannt 

gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Castrop-Rauxel, den 23. März 2020

Rajko Kravanja

Bürgermeister
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Anlage zur Elternbeitragssatzung 

(Tageseinrichtung für Kinder und für die Inanspruchnahme der Kindertagespfl ege)

Satzung der Stadt Castrop-Rauxel zur Beitragser-

hebung für die Nutzung außerunterrichtlicher An-

gebote der Off enen Ganztagsschule im Primarbe-

reich vom 27.02.2020

Auf Grund der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Ziff er f und 77 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. 
S. 202), der §§ 2, 6 und 20 des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) 
vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), des § 9 Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW-SchulG) vom 
15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
02.07.2019 (GV. NRW. S. 331) in Verbindung mit § 5 des Gesetzes zur 
frühen Bildung und Förderung von Kindern – Kinderbildungsgesetz 
– (KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 426), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26.02.2019 (GV. NRW. S. 151) sowie der §§ 2, 32 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08.10.2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 11.07.2019 (BGBI. I S. 1066) hat der Rat der Stadt am 
27.02.2020 die folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Beitragserhebung/Teilnahme

(1) Die Stadt Castrop-Rauxel erhebt die für die Inanspruchnahme au-
ßerunterrichtlicher Angebote der Off enen Ganztagsschule im Pri-
marbereich nach dem Schulgesetz NRW (SchulG) einen öff entlich-
rechtlichen Beitrag. 

(2) Die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten der Off enen 
Ganztagsschule im Primarbereich ist freiwillig. 

§ 2

Beitragspfl ichtiger Personenkreis

(1) Elternbeitragspfl ichtig sind die Eltern, mit denen das Kind zusam-
menlebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt 
dieser an die Stelle der Eltern. 

(2) Wird bei Vollzeitpfl ege nach § 33 SGB VIII den Pfl egeeltern ein 
Kinderfreibetrag nach § 32 EStG gewährt oder Kindergeld gezahlt, 
treten die Personen, die diese Leistungen erhalten, an die Stelle der 
Eltern. 

(3) Mehrere Elternbeitragspfl ichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 3

Beitragszeitraum

(1) Die Anmeldung eines Kindes zur Teilnahme bindet für die Dauer 
eines Schuljahres. Es sind 11 Beiträge für ein Jahr zu entrichten. Der 
Hauptferienmonat im Sommer bleibt beitragsfrei. 

(2) Die Beitragspfl icht wird durch Schließungszeiten der Off enen 
Ganztagsschule 

 nicht berührt. Sie besteht unabhängig von der tatsächlichen Nut-
zung des Angebotes 

(3) Unterjährige An- und Abmeldungen sind in begründeten Ausnah-
mefällen (z. B. Zu- und Wegzüge, unvorhersehbare Förder- und 
Betreuungsbedarfe) möglich. 

§ 4

Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Beitragspfl ichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit monatlich Beiträge zu entrichten.
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(2) Folgende Beiträge werden erhoben: 

Jahreseinkommen Elternbeiträge

 bis 20.000,- € 0,- €

 bis 25.000,- € 20,- €

 bis 30.000,- € 25,- €

 bis 35.000,- € 30,- €

 bis 40.000,- € 35,- €

 bis 45.000,- € 40,- €

 bis 50.000,- € 50,- €

 bis 60.000,- € 60,- €

 bis 70.000,- € 70,- €

 bis 80.000,- € 80,- €

 bis 90.000,- € 90,- €

 bis 100.000,- € 100,- €

 bis 125.000,- € 120,- €

 über 125.000,- € 150,- €

(3) Für die Mittagsverpfl egung wird ein zusätzlicher Beitrag erhoben. 

§ 5

Einkommen

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven 
Einkünfte der Eltern und des betreuten Kindes im Sinne des § 2 Abs. 
1 und 2 des Einkommensteuergesetzes und vergleichbare Einkünf-
te, die im Ausland erzielt werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus 
anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veran-
lagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des 
Satz 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die 
zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öff entlichen Leis-
tungen für die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt 
wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld und das Erziehungsgeld 
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen.

 Analog § 10 Absatz 2 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
bleibt das Elterngeld bis zu einer Höhe von 300,- EUR je Kind, für 
das Elterngeld gezahlt wird, anrechnungs-frei. 

 Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhält-
nis oder auf Grund der Ausübung eines Mandats und steht ihm auf 
Grund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche 
Versorgung oder an deren Stelle eine Abfi ndung zu oder ist er in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist 
dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 
10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder 
auf Grund der Ausübung eines Mandats hinzuzurechnen. Für das 
dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommens-
steuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem 
Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 

(2) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Jahresein-
kommen. Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahresein-
kommens oder im Rahmen einer zu aktualisierenden Berechnung 
aufgrund von Änderungen in den persönlichen oder wirtschaftli-
chen Verhältnissen sind die prognostizierten Einkünfte für das 
gesamte laufende Jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszuge-
hen ist, dass die Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer 
besteht. Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages erfolgt jeweils zu 
Beginn des Monats, der auf den Eintritt der tatsächlichen Verände-
rung folgt. Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer 
erstmaligen rückwirkenden Beitragsfest-setzung wird das tatsäch-
liche Einkommen im Jahr der Beitragspfl icht zu Grunde gelegt. 
Ergibt sich in diesem Fall eine andere Beitragshöhe, ist diese ab dem 
01.01. des maßgeblichen Kalenderjahres festzusetzen.

§ 6

Beitragsermäßigung

(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die 
nach § 2 an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Tagesein-
richtung für Kinder, oder nutzen ein Angebot im Rahmen der Of-
fene Ganztagsschule oder der Kinder-tagespfl ege, so entfallen die 
Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne 
die Beitragsbefreiung nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beiträge, 
so ist der höchste Beitrag zu zahlen. 

(2) Im Fall des § 2 Satz 3 (Pfl egeeltern im Rahmen des § 33 Sozialge-
setzbuch VIII) ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach § 4 
dieser Satzung für die zweite Einkommensgruppe ergibt, es sei 
denn, das nachgewiesene Einkommen ist der ersten Einkommens-
gruppe „Nullgruppe“ zuzuordnen. 

(3) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen werden, wenn 
die Belastungen den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 
90 Absatz 3 Sozialgesetzbuch VIII). 

(4) Bezieht ein Beitragspfl ichtiger Leistungen nach dem SGB II, SGB XII 
(3. Oder 4. Kapitel), Wohngeld, Kindergeldzuschlag nach dem Bun-
deskindergeldgesetz oder Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), 
so wird von Ihm für die Zeit dieses Leistungsbezuges kein Eltern-
beitrag gefordert.

§ 7

Ermittlung der Beitragshöhe

(1) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitrags-
pfl ichtigen schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Ein-
kommensgruppe gemäß § 4 dieser Satzung ihren Elternbeiträgen 
zugrunde zu legen ist. Ohne Angabe zur Einkommenshöhe oder 
ohne Vorlage der geforderten Einkommensnachweise ist der höchs-
te Elternbeitrag zu zahlen. 

(2) Die Beitragspfl ichtigen sind während des gesamten Betreuungs-
zeitraumes verpfl ichtet, Änderungen in den wirtschaftlichen oder 
persönlichen Verhältnissen, die für die Bemessung des Elternbei-
trages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. Die Stadt Cast-
rop-Rauxel ist - ungeachtet dieser Verpfl ichtung - berechtigt, die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Pfl ichtigen re-
gelmäßig zu überprüfen. 

§ 8

Beitragsfestsetzung

(1) Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt seitens der Stadt Cast-
rop-Rauxel durch Bescheid. 

(2) Sind die Bemessungsgrundlagen nicht festzustellen, kann der El-
ternbeitrag vorläufi g festgesetzt werden. Die endgültige Festset-
zung erfolgt, sobald das Festsetzungshindernis beseitigt ist. 

(3) Bis zur Bekanntgabe eines neuen Festsetzungsbescheides ist der 
Elternbei-trag über das Schuljahr hinaus zu gleichen Fälligkeitster-
minen unverändert zu entrichten. 

§ 9

Fälligkeit, Vollstreckung

(1) Die Elternbeiträge werden jeweils zum 15. Tag des betreff enden 
Monats fällig. 

(2) Für Zwangsmaßnahmen nach dieser Satzung gilt das Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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§ 10

Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 b des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) handelt, wer 
nach dieser Satzung beitragspfl ichtig ist, aber entgegen § 7 dieser 
Satzung vorsätzlich oder leichtfertig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,- € geahndet werden. 

§ 11

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
der Stadt Castrop-Rauxel zur Beitragserhebung für die Nutzung auße-
runterrichtlicher Angebote der Off enen Ganztagsschule im Primarbe-
reich in der Fassung vom 18.06.2015 außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Elternbeitragssatzung der Stadt Castrop-Rauxel wird 
hiermit öff entlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende Rechts-
folgen hingewiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen diese 
Satzung oder sonstige orts-rechtliche Bestimmungen nach Ablauf ei-
nes Jahres seitens ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht 
ordnungsgemäß öff entlich bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Castrop-Rauxel, den 23. März 2020

Rajko Kravanja 

Bürgermeister

Hinweis auf die Veröff entlichung der neuen Zweck-

verbandssatzung der GKD Recklinghausen

„Der Zweckverband „Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Reck-
linghausen“ (GKD Recklinghausen) hat seine Verbandssatzung geän-
dert. Die geänderte Satzung wurde gemäß § 20 Absatz 4, Satz 1 in 
Verbindung mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) im Amtsblatt der Bezirksregierung Münster, 
Ausgabe 5 vom 31.01.2020 bekannt gemacht.“

Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen

Zweckverband

Im Auftrag

gez. Karl Chat

Stellvertretender Geschäftsführer

Das Amtsblatt der Stadt Castrop-Rauxel erscheint in der Regel jeweils zum 5. 
und 20. eines Monats und bei Bedarf.

Die Sammlung der Amtsblätter steht auf der Internetseite www.castrop-rauxel.de 
unter der Rubrik „Bürgerservice, Politik und Verwaltung“, „Verwaltung“ zum 
Abruf bereit. Interessenten können sich hier auch für ein Abonnement der 
zukünftigen Ausgaben registrieren lassen. Die Zustellung erfolgt dann nach 
Erscheinen kostenlos per E-Mail.

Zur Einsichtnahme steht das Amtsblatt außerdem im Rathaus (Eingang C / 
Forum-Ebene) zur Verfügung - sowohl am Informations- und Leseplatz vor den 
Sitzungsräumen 4 und 5 als auch im Schaukasten.

Blinde und sehbehinderte Menschen, die an einem Verwaltungsverfahren 
beteiligt sind, haben nach dem Blindengleichstellungsgesetz das Recht, 
Dokumente zu dem Verfahren in einer für sie wahrnehmbaren Form zu erhalten. 
Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Redaktion.
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